
 

 

Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person bei 

Barverkäufen von Fahrzeugen von mehr als CHF 100‘000.- 

Dieses Formular ist für jeden Barverkauf von mehr als CHF 100‘000.- auszufüllen. 

Vertragspartner: 

Vorname / Name bzw. Firmenname 

 

 

Wohnsitz- oder Domiziladresse 

 

 

 

Unter wirtschaftlich berechtigter Person versteht man diejenige Person, welcher die 

Kaufpreissumme wirtschaftlich zuzurechnen ist, d. h. diejenige Person, von welcher der 

Bargeldbetrag von mehr als CHF 100‘000.- zur Bezahlung des Kaufpreises tatsächlich 

stammt. Es handelt sich immer um eine natürliche Person. Der Vertragspartner erklärt 

hiermit, dass die nachfolgenden Personen an dem Bargeldbetrag von mehr als 

CHF 100‘000.-, mit welchem der Kaufpreis bezahlt wird, wirtschaftlich berechtigt sind. Ist der 

Vertragspartner selbst an dem Bargeldbetrag von mehr als CHF 100‘000.-, mit welchem der 

Kaufpreis bezahlt wird, wirtschaftlich berechtigt, sind seine Personalien festzuhalten: 

Name(n): 

 

 

Vorname (n): 

 

 

Geburtsdatum/daten: 

 

 

Staatsbürgerschaft: 

 

 

Wohnadresse: 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………………… 

(Ort/Datum)      (Unterschrift des Vertragspartners) 


